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Bebauungsplan Nr. 14, 2. Anderung ,,Bant Eyland*
Abwagung der Stellungnahmen zur frihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange gemiR § 4 (1) BauGB und zur friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 (1) BauGB
Nr. Trager offentlicher Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben

Belange
Schreiben vom ...

Abwagung/Beschlussempfehlung

Landkreis Aurich
Fischteichweg 7-13
26603 Aurich

04.11.2024

Mit Schreiben vom 30.09.2024 teilten Sie mir mit, dass die Ge-
meinde Juist beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 14 aufzustel-
len. Gleichzeitig gaben Sie mir die Gelegenheit bis zum
04.11.2024 eine Stellungnahme abzugeben.

Zu der Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung:
Abfallrechtliche- und bodenschutzrechtliche Bedenken

In der naheren Umgebung des Plangebietes befinden sich meh-
rere Altlasten, die zum Teil bereits teilsaniert wurden, zum Teil
aber auch noch nicht weitergehend erkundet wurden. Bei den
teilsanierten Standorten handelt es sich um die Altablagerung
~Juist Flugplatzstral’e", Anlagen-Nr. 452 013 4 002 und die Alt-
ablagerung ,Juist Diinenstrale", Anlagen-Nr. 452 013 4 003.

Bei der bisher nicht erkundeten Flache handelt es sich um die
Altlastenverdachtsflache ,OT-Lager ", die sich unmittelbar std-
Ostlich neben dem Plangebiet befindet. Aufgrund der Lage kann
nicht ganzlich ausgeschlossen werden, dass sich auch im Plan-
gebiet Abfallablagerungen befinden.

Fur die MaRnahme ist eine bodenkundliche Baubegleitung nach
DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von
Bauvorhaben" einzurichten. Hierfliir hat eine Person, die Uber
Fachkenntnisse zum Bodenschutz verfligt, unter anderem ein
Bodenschutzkonzept bzw. Bodenmanagementkonzept (insbe-
sondere Angaben zum Bodenaushub und dessen Verbleib) zu
erstellen, welches alle bodenschutzrelevanten Daten, Auswir-
kungen und MaRnahmen als Text und als Karte (Bodenschutz-
plan) darstellt. Hierbei ist auch die mégliche Altlastenproblematik
zu beachten.

Die Hinweise zu den teilsanierten Altablagerungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Begrindung wird entsprechend erganzt.

Im Zuge der Aufstellung des VHB 6 wurde die Altablagerung Juist Diinenstralle An-
lagen Nr. 452 013 403, teilsaniert.

Die Hinweise zur Altlastenverdachtsflache ,OT-Lager” werden zur Kenntnis genom-
men. Die Begriindung wird entsprechend erganzt.

Die Hinweise zur bodenkundliche Baubegleitung werden berticksichtigt.

Im Rahmen der ErschlieBungsarbeiten erfolgt eine bodenkundliche Begleitung durch
eine fachkundige Person.
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Fortsetzung Landkreis

Die fachkundige Person ist meiner Unteren Abfall- und Boden-
schutzbehérde nach Auftragsvergabe vor Beginn der Erschlie-
Rungsarbeiten bekannt zu geben. Das Bodenschutz- bzw. Bo-
denmanagementkonzept ist ebenfalls vorab mit meiner Unteren
Abfall- und Bodenschutzbehdérde abzustimmen. Erst nach Vor-
lage der genannten Konzepte ist eine abschlieRende Bewertung
moglich.

Folgende Belange sind zudem zwingend zu beachten:

Die Béden im Plangebiet sind seltene Béden (Regosol). Sie sind
aus bodenschutzfachlicher Sicht als besonders wertvoll einzu-
stufen. Die landwirtschaftliche Nutzung im Sinne der ,guten fach-
lichen Praxis" (§ 17 BBodSchG) stellt keine Beeintrachtigung der
nattrlichen Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG) dar.

Der Leitfaden ,Schutzwiirdige Béden in Niedersachsen - Arbeits-
hilfe zur Berticksichtigung des Schutzgutes Boden in Planungs-
und Genehmigungsverfahren" ist als Heft 8 in der Publikations-
reihe GeoBerichte erschienen und als Download im Internet ein-
gestellt (unter www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, Daten und
Publikationen > Publikationen > GeoBerichte).

Folgende Hinweise sind in die Begriindung sowie in die Plan-
zeichnung aufzunehmen bzw. entsprechend abzuéndern:

1. Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfalle (z.B. Baustel-
lenabfalle) unterliegen den Anforderungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) und sind nach den Bestimmungen
der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der
jeweils glltigen Fassung einer ordnungsgemafen Entsor-
gung zuzufiihren. Hierunter fallt auch der bei der BaumafR-
nahme anfallende Bodenaushub, welcher nicht am Her-
kunftsort wiederverwendet wird.

2. Der Verbleib des Bodenaushubs, der bei Baumalinahmen
und der Erschliefung anfallt und nicht am Herkunftsort wie-
derverwendet wird, ist vor Beginn der Erdarbeiten mit der
Unteren Abfall- und Bodenschutzbehdrde des Landkreises
Aurich abzustimmen. Ggf. sind weitere Beprobungen und
Untersuchungen des Bodenmaterials erforderlich.

Die Hinweise werden beachtet.

Der Hinweis zu den schutzwirdigen Bdden wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden in die Begriindung aufgenommen.



http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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Bei der Verfiillung einer Baugrube ist unbelastetes Boden-
material einzubauen. Dies ist anzunehmen, wenn es sich
hierbei um natirlich anstehenden Boden/Sand aus dem ost-
friesischen Raum handelt. Sollte beabsichtigt sein, ander-
weitige Bodenmaterialien zu verwenden, ist der Unteren Ab-
fall- und Bodenschutzbehérde vor dem Einbau die Art,
Menge und Herkunft sowie die Unbedenklichkeit des Mate-
rials durch Analysen nachzuweisen.

Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Altablagerungen
auf dem Baugrundsttick schlie3en lassen, ist die Untere Ab-
fall- und Bodenschutzbehorde des Landkreises Aurich un-
verzuglich in Kenntnis zu setzen. Die Arbeiten sind unver-
zUglich einzustellen.

Sofern es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminatio-
nen des Bodens kommt, ist die Untere Bodenschutzbehérde
des Landkreises Aurich unverzuglich zu informieren. Geeig-
nete MaRRnahmen, die ein weiteres Eindringen in den Boden
oder die Ausbreitung von Schadstoffen verhindern, sind un-
verzuglich einzuleiten.

Die im Zuge von BaumaBnahmen verdichteten Bodenfla-
chen, die nach Beendigung der MalRnahme nicht dauerhaft
versiegelt werden, sind durch Bodenauflockerung in der
Form wiederherzustellen, dass natlirliche Bodenfunktionen
wieder ubernommen werden kdnnen.

Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte fiir Bauleis-
tungen sind so zu formulieren, dass zu Ersatzbaustoffen auf-
bereitete mineralische Abfalle, die die Anforderungen des §
7 Abs. 3 KrWG erfillen, gleichwertig zu Priméarstoffen fur
den Einbau zugelassen und nicht diskriminiert werden.

Sofern im Rahmen von BaumafRnahmen Recyclingschotter
oder sonstige Ersatzbaustoffe eingesetzt werden sollen, ha-
ben diese die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung
(ErsatzbaustoffV) zu erfiillen. Die Untere Abfall- und Boden-
schutzbehérde des Landkreises Aurich behalt sich vor,
Nachweise anzufordern, aus denen hervorgeht, dass diese
Anforderungen eingehalten werden.

Die Hinweise werden in die Begriindung aufgenommen.
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Fortsetzung Landkreis

Wasserrechtliche Belange

Die Flache zum Vorhaben befindet sich in der Wasserschutz-
zone lll des Wasserwerkes Juist. Durch die vorgesehene Bebau-
ung dirfen wahrend der Bauphase und spater durch die Nutzung
keine wassergefahrdenden Stoffe in den Boden gelangen.

Zum Schutz des Trinkwassers vor mdéglichen Verunreinigungen
sind nachfolgende Regelungen in die textlichen Festsetzungen
mit aufzunehmen:

1. Die Flache des Bebauungsplans befindet sich in der Schutz-
zone Il des Wasserschutzgebietes Juist. Die Bestimmun-
gen der Verordnung der Bezirksregierung fiir den Regie-
rungsbezirk Aurich Uber die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes fiir die Brunnen der Wasserwerke auf der In-
sel Juist (Wasserschutzgebietsverordnung Juist) vom
07.02.1969 (Amtsblatt der Regierung in Aurich Nr. 3/1969)
sind zu beachten.

2. Das Auffillen der Baugrundstiicke mit Fremdboden ist nur
zulassig, wenn hierfiir ein Zertifikat Gber die Unbedenklich-
keit des Bodens vorliegt.

3. Baumaterialien, aus denen dauerhaft Schadstoffe ausgewa-
schen werden konnen, sind verboten.

4. Das Lagern von Heizél in unterirdisch verbauten Oltanks ist
verboten.

5. Die Errichtung von Erdwarmeanlagen ist verboten.
Brandschutztechnische Belange

Als GrundschutzmaRnahme ist eine Léschwassermenge ent-
sprechend der DVGW W 405 von mind. 800 I/Min. bzw. 48 m3/h
flr einen Zeitraum von mind. 2 Stunden durch die Inselgemeinde
Juist vorzuhalten.

Die Versorgungsleitung ist als Ringsystem zu verlegen. Die Hyd-
ranten sind derart zu verorten, dass sie zu den Gebauden einen
Hochstabstand von max. 150 m nicht Gberschreiten. Die endguil-
tige Anzahl und Standorte der Hydranten sind rechtzeitig mit mei-
nem Brandschutzprifer, Herrn Meinke, und dem zustandigen
Gemeindebrandmeister abzustimmen.

Der Hinweis, dass sich das Plangebiet in der Wasserschutzzone befindet, wird zur
Kenntnis genommen.

Die Vorgaben zum Trinkwasserschutz werden als Hinweise in die Planzeichnung
aufgenommen.

Die Hinweise zum Brandschutz werden in die Begriindung aufgenommen und in der
ErschlieBungsplanung beachtet.
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Fortsetzung Landkreis Naturschutzfachlicher Hinweis

Es wird auf die anstehende dritte Anderung des Bundesnatur- | Der Hinweis wird beriicksichtigt und es wird ein entsprechender Hinweis auf die Plan-

schutzgesetzes und die damit einhergehende Einfiihrung des § | zeichnung und in die Begriindung aufgenommen.

41 a BNatSchG zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor nach- i .

teiligen Auswirkungen von Beleuchtungen hingewiesen. Vor die- GemaR dem Entwurf des 41 a BNatSchG sind Beleuchtungen an StrgBen und We-

sem Hintergrund sollte die Beleuchtung maglichst geringgehal- gen, Aufdenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstiicke sowie beleuchtete

ten werden: Scheinwerfer sollten nach unten gerichtet platziert oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit

werden. In der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Leuchtmitteln zu verg_ehen und so zu betreiben, c_ias§ Tie_re _und Pflanzeq wilq Ieber_1-

sollte die Beleuchtung bis aufs Geringste reduziert werden (z.B. der Arten vor nachtelllgen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschiitzt sind, die

durch Bewegungsmelder). Die Farbtemperatur sollte mdglichst nach I\_/Iaf&gape emner Reqhtsverordn_yng_ nach § 54 Absatz 4(.1. Ngmmer 1 gnd 2 2u

warm und die Lichtstarke méglichst niedrig sein. Hierzu verweise vermeiden sind. Dieses gilt sowohl fiir die Neuerrichtung als fiir die wesentliche An-

ich auf die Planungshilfe des Biospharenreservates Rhon ,Um- derung der 0.g. Anlagen.

weltvertragliche Beleuchtung an 6ffentlichen Straen, Wegen | Es sind Leuchten mit geschlossenem Gehause zu verwenden und so auszurichten,

und Parkplatzen” dass eine verschwenderische Abstrahlung z.B. in den Himmel vermieden wird

(https://www.biosphaerenreservatrhoen.de/fileadmin/me- (Lichtlenkung durch Leut.:hten mit Abschirmungen; Ausrichtung der Beleuchtung

dia/publikationen/pdf/Planungshilfe_Sternenpark OEffentli- nach unten). In der .Ze't von Sqnnenuntergang b'? SonnenaL_Jfgang solte die

che Strassen.pdf) Beleuchtung aufs Ger!ngste reduziert werden (ngchtllche Reduznerur)g z_.B. dHrch
Bewegungsmelder). Die Farbtemperatur sollte méglichst warm und die Lichtstarke
moglichst niedrig sein. Zu verwenden sind Leuchtmittel warmweilRer Lichtfarbe und
Lichttemperaturen von maximal 3000 Kelvin.

2 | Ostfriesische Landschaft | Gegen die 2. Anderung des 0.g. Bebauungsplanes bestehen aus | Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Georgswall 1-5
26603 Aurich

09.10.2024

Sicht der archaologischen Denkmalpflege keine Bedenken.

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archaologi-
sche Kulturdenkmale (Boden- und Baudenkmale) festgestellt
werden, sind diese unverziglich der unteren Denkmalschutzbe-
horde oder uns zu melden.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denk-
malschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517) in der der-
zeitig gultigen Fassung, §§ 13 und 14, wonach der Finder und
der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet sind, Bodenfunde anzu-
zeigen.

Die Hinweise zum Umgang mit Bodenfunden werden in die Planzeichnung aufge-
nommen.



file://///fs01.nwp.local/Text/Juist/B/B_14-2/1.2_Vorentwurf_Abwägung/(https:/www.biosphaerenreservatrhoen.de/fileadmin/media/publikationen/pdf/Planu
file://///fs01.nwp.local/Text/Juist/B/B_14-2/1.2_Vorentwurf_Abwägung/(https:/www.biosphaerenreservatrhoen.de/fileadmin/media/publikationen/pdf/Planu
https://www.biosphaerenreservatrhoen.de/fileadmin/media/publikationen/pdf/Planungshilfe_Sternenpark_OEffentliche_Strassen.pdf
https://www.biosphaerenreservatrhoen.de/fileadmin/media/publikationen/pdf/Planungshilfe_Sternenpark_OEffentliche_Strassen.pdf
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3 | Nds. Landesbetrieb flir | Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken,

Wasserwirtschaft, Kiis-
ten- und Naturschutz
Oldersumer Str. 48
26603 Aurich

17.10.2024

da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht er-
wartet werden, wenn folgende Punkte beachtet werden:

In den weiteren Planungen ist ein Oberflachenentwasse-
rungskonzept zu erstellen. Eine ordnungsgemafe Ableitung
des anfallenden Oberflachenwassers ist zu gewahrleisten.
Faktoren wie Klimawandel und Starkregenereignisse sind
bei der Konzeption zu berticksichtigen.

Neben der Oberflachenentwasserung ist auch eine ord-
nungsgemale Abfiihrung des Schmutzwassers zu gewahr-
leisten.

In der Begriindung zum Bebauungsplan sind Aussagen zur
Léschwasserversorgung zu treffen.

Im Plangebiet ist mit sulfatsauren Bdden zu rechnen
(https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=dT7xAAF).
Bei Eingriffen in sulfatsaure Bdden sind entsprechende
MafRnahmen vorzusehen (siehe Geofakten 24 und 25 des
LBEG).

Fir die Gemeinde Juist gilt 6.3 Abwasserbeseitigungssatzung der Inselgemeinde Ju-
ist — Abwassersatzung.

Gemal § 3a (Anschlussrecht zur Beseitigung von Niederschlags- und Grundwasser)
ist der/die Grundstiickseigentiimer/-in nach § 96 Abs. 3 Ziffer 1 des Niedersachsi-
schen Wassergesetzes (NWG) ist verpflichtet, anfallendes Niederschlagwasser auf
dem eigenen Grundstlick zu beseitigen. Soweit jedoch ein gesammeltes Fortleiten
des Niederschlagwassers erforderlich ist, um eine Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit zu vermeiden, ist das Grundstiick an die zentrale Niederschlagwas-
serbeseitigung anzuschlielRen. Ist die Beseitigung von Niederschlagwasser auf dem
Grundsttick nicht mdglich, hat der/die Grundstlickseigentimer/-in gegeniiber der Ge-
meinde die Griinde dafiir darzulegen und bei ungeeigneten Bodenverhaltnissen dies
durch ein Bodengutachten nachzuweisen. In diesen Fallen besteht das Recht auf
Anschluss an die zentrale Niederschlagwasserbeseitigung. Bei Inkrafttreten dieser
Satzung bestehende Anschlisse an die zentrale Niederschlagwasserbeseitigung
und Schmutzwasserbeseitigung im Mischverfahren durfen auch weiterhin genutzt
werden. Soweit keine Mdglichkeit besteht, oberflachennahes Grundwasser, das bei
der Entwéasserung eines Grundstlickes zeitweise abgepumpt wird (Grundwasserab-
senkung), durch Versickerung zu beseitigen, kann die Gemeinde die Einleitung in
die zentrale Abwasseranlage zulassen.

Da die Grundstlicke im Plangebiet zusammenhangend bebaut werden sollen, be-
steht die Mdglichkeit, den Nachweis der schadlosen Oberflachenentwasserung im
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Die Begriindung enthalt bereits zur Schmutzwasserentsorgung. Die Abwasserbesei-
tigung erfolgt durch den Anschluss an das 6rtlich vorhandene Schmutzwasserkana-
lisationsnetz und wird in der vollbiologischen Klaranlage gereinigt.

Die Begriindung wird um Aussagen zur Léschwasserversorgung erganzt.

Der Hinweis zum méglichen Vorkommen von sulfatsauren Bdden wird in die Planun-
terlagen aufgenommen.



https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=dT7xAAF
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Stellungnahme als TOB:
Anlagen und Gewasser des NLWKN (Bst. Aurich) im GB | (Lan- | Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
deseigene Gewasser) und GBIl (GLD) sind durch die Planungen
nicht nachteilig betroffen.

4 | Landwirtschaftskammer | Sldlich der vorgesehenen Bauflache befindet sich direkt angren- | Die Gemeinde hat ein Immissionsgutachten beim Biro Fides in Auftrag gegeben.

Niedersachsen, Bezirks-
stelle Ostfriesland

Am Pferdemarkt 1
26603 Aurich

11.10.2024

zend ein Pferdestall mit Boxen bzw. Aulienboxen, in dem 11
Pferde untergebracht werden kénnen.

Dieser Stall steht im Eigentum der Gemeinde Juist und ist an die
HUF-Spedition Juist verpachtet. Weiterhin ist an dem Standort
ein Zwischenlager fir den aus der Pferdehaltung anfallenden
Festmist vorhanden. Aufgrund der raumlichen Nahe des Stalles
zum geplanten Baugebiet sind stérende Geruchsimmissionen
aus der direkt angrenzenden Tierhaltung an dem Baustandort
derzeit nicht auszuschlieen. Nach Auskunft der Pachterin des
Stalles sind der Fortgang der Pachtung als auch der Betrieb des
Stalles im Rahmen der Pferdehaltung im Moment nicht abschlie-
3end geklart.

Vor diesem Hintergrund bestehen bei einer Weiterfihrung des
Stallgebaudes mit Pferdehaltung von unserer Seite aus emissi-
onsschutzrechtlicher Sicht Bedenken gegen den geplanten Be-
bauungsplan. Ggf. ist unter diesen Umstanden ein entsprechen-
des Immissionsschutzgutachten zu erstellen.

Bei einer dauerhaften zukinftigen Aufgabe der Tierhaltung an
dem Standort bestehen die zuvor benannten Bedenken von un-
serer Seite nicht.

Bei Fragen zu diesem Thema wenden sie sich gerne an uns.

Dieses liegt mit Stand vom 18.07.2025 vor.

Mittels Ausbreitungsrechnung wurde anhand der ermittelten Geruchsemissionen die
Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen fur das Plangebiet berechnet und in einer
Rasterkarte dargestellt. Bei der Ermittlung der Gesamtbelastung an Geruchsimmis-
sionen wurden alle landwirtschaftlichen Betriebe beriicksichtigt, die auf das Plange-
biet einwirken, mindestens jedoch alle im 600 m Radius gelegenen landwirtschaftli-
chen Betriebe. Die Geruchsimmissionen wurden unter Beriicksichtigung der tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren berechnet.

P2 l2l2]a]2]2
1]1]2]3]a]5][5]4a
1[2]2]4]6[10[13]#1
1[2]3[6[11[14] [+
14 et sdw] |
A1 -
1)1 |

Wie das Ergebnis zeigt, wird der Immissionsrichtwert von 10 Uberwiegend eingehal-
ten oder deutlich unterschritten. Lediglich im stiddstlichen Randbereich, aufgrund der
Nahe zu den Geruchsquellen des benachbarten Pferdehalter sind Uberschreitungen
vorhanden, hier betragt der Immissionswert von 11 bis zu 14 % der Jahresstunden.
Da sich das Plangebiet im Ubergangsbereich zum AuRenbereich befindet, ist nach
Aussage des Gutachters ein Immissionswert von bis zu 14 % der Jahresstunden
relativer Geruchsstundenhdufigkeit als angemessen zu erachten.
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Das Immissionsschutzgutachten wurde der Landwirtschaftskammer zur Einsicht vor-
gelegt, die hierzu wie folgt Stellung genommen hat:

Aufgrund der Uberschreitungen im siidlichen Randbereich der vorgesehenen Bau-
flache ist eine leichte Grenzlberschreitung der zulassigen Immissionswerte festzu-
stellen. Die LWK weist darauf hin, dass Erweiterungen im Rahmen der Tierhaltung
auf dem angrenzenden Pferdehof zukiinftig nicht mehr mdéglich sind. Gleichzeitig
handelt es sich um eine heranriickende Wohnbebauung an den bestehenden Pfer-
destall. Das Immissionsschutzgutachten mit dem entsprechenden Ergebnis einer
leichten Grenziiberschreitung sollte als Bestandteil in die Genehmigung des B-Pla-
nes mit aufgenommen werden.

Die Entscheidung tGber die Genehmigung des B-Planes mit den festgestellten Immis-
sionswerten im Rahmen einer zuldssigen Bebaubarkeit obliegt der zustandigen Ge-
meinde/Landkreis.

Die Hinweise der Landwirtschaftskammer werden zur Kenntnis genommen. Da die
Uberschreitungen nur Randbereiche betreffen und die Pferdehaltung bereits durch
die umliegende Bebauung eingeschrankt ist, werden die geringfiigigen Uberschrei-
tungen zugunsten der Schaffung von Wohnraum in Kauf genommen.

Vodafone GmbH / Voda-
fone Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 236
30179 Hannover

21.10.2024

Wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 02.10.2024.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unse-
res Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestands-
planen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anla-
gen bei der Bauausfiihrung zu schiitzen bzw. zu sichern sind,
nicht Giberbaut und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert
werden durfen.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei stad-
tebaulichen Sanierungsmafinahmen) die durch den Ersatz oder
die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehen-
den Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Anlagen: Lageplan(-plane)

Die Hinweise zur Telekommunikationsversorgung werden zur Kenntnis genommen
und in der ErschlieRBungsplanung bericksichtigt.
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Stellungnahme
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Fortsetzung Vodafone

vodafone

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirt-
schaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entspre-
chend |hrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse set-
zen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU

Sitdwestpark 15

90449 Nirnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen ErschlieBungsplan des Gebietes Ihrer Kos-
tenanfrage bei.

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen.

EWE Netz GmbH
Cloppenburger Str. 302
26133 Oldenburg

08.10.2024

Vielen Dank fiir die Beteiligung unseres Hauses als Trager 6f-
fentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Ndhe zum Plangebiet befin-

den sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE
NETZ GmbH.

Die Hinweise zur Versorgung werden zur Kenntnis genommen und in der Erschlie-
Rungsplanung berlcksichtigt.



mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
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Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Abwagung/Beschlussempfehlung

Stellungnahme

Fortsetzung EWE Netz | Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und | Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der ErschlieBungsplanung be-
GmbH Standorten (Bestand) grundsatzlich zu erhalten und dirfen we- | riicksichtigt.

der beschadigt, Gberbaut, Uberpflanzt oder anderweitig gefahrdet
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch |hr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trachtigt werden.

Sollte sich durch lhr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpas-
sung unserer Anlagen, wie z.B. Anderungen, Beseitigung, Neu-
herstellung der Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder
anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafir die gesetzlichen
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik.

Fir die gegebenenfalls notwendige Erschliefung des Plan- oder
Baugebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE
NETZ planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore
fur z.B. Telekommunikationslinien und Elektrizitatsleitungen ge-
maf DIN 1998 von mindestens 1,6 m mit ein.

Weiterhin sind fiir die Stromversorgung von Baugebieten o. A.
zusatzlich die Installation von Trafostationen in méglichst zentra-
ler Lage erforderlich. Fir den immer weiter steigenden Leis-
tungsbedarf (z.B. durch Elektromobilitat, Warmepumpen und Er-
zeugungsanlagen) benétigt die EWE NETZ GmbH pro angefan-
gene 50 Wohneinheiten jeweils einen weiteren Stationsplatz.

Far die Auswahl der geeigneten Stationsplatze (ca. 7m x 7m)
mochten wir Sie bitten, unsere regionale Planungsabteilung frih-
zeitig mit einzubinden.

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein warmetechnisches
Versorgungskonzept umgesetzt werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von
dem Vorhabentrager vollstdndig zu tragen und der EWE NETZ
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabentrager und die
EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung
vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen.
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Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung EWE Netz
GmbH

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frihzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch fir den Fall
der ErschlieBung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen
durch EWE NETZ GmbH, denn hierflr sind beispielsweise Lage
und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ablei-
tenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.

Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann,
teilen Sie uns bitte die daflir notwendigen Informationen tiber den
folgenden Link mit:

https://www.ewe-netz.de/lkommunen/service/neubaugebietser-
schliessung

In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und
Anlagenbestand andern.

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralte-
ten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafir bitte unsere aktuelle
Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf unserer Internetseite der
EWE NETZ GmbH kénnen Sie sich jederzeit nach einer erfolg-
reichen Registrierung auf unserem modernen Planauskunftspor-
tal Uber die konkrete Art und Lage unserer zu berlcksichtigenden
Anlagen informieren: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-
den/service/leitungsplaene-abrufen

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen lhren Ansprechpartner
Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493155.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der ErschlieSungsplanung be-
rucksichtigt.

LGLN, Kampfmittelbe-
seitigungsdienst
DorfstraRe 19

30519 Hannover

16.10.2024

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Nieder-
sachsen beim Landesamt fiir Geoinformation und Landesver-
messung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln -
Hannover als Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetz-
buch (BauGB) oder im Rahmen einer anderen Planung um Stel-
lungnahme gebeten. Diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Nie-
dersachsen vollstandig durch Kampfhandlungen betroffen. In der
Folge kdnnen heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bom-
ben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblie-
ben sein. Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsatz-
lich eine Gefahrdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbe-
lastung durchgefiihrt werden.

Die Hinweise zum moglichen Vorkommen von Kampfmitteln und zur Kampfmitteler-
forschung werden zur Kenntnis genommen.



https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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Stellungnahme

Fortsetzung EWE Netz | Eine mdgliche MalRhahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine
GmbH historische Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder fir die Er-
mittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausge-
wertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Moglich-
keit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittel-
raumfirma. Bei der zustéandigen Gefahrenabwehrbehdrde (in der
Regel die Gemeinde) sollte sich vor Bodeneingriffen tber die vor
Ort geltenden Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Bau-
mafRnahmen berat der KBD zudem Uber geeignete Vorgehens-
weisen.

Hinweis:

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt wer- | Eine Luftbildauswertung wurde am 09.07.2025 beantragt. Mit Schreiben vom
den. Die Auswertung ist gem. § 6 Niedersachsisches Umweltin- | 16.10.2025 wurde bestatigt, dass kein Handlungsbedarf besteht.

formationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nieder-
sachsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch fiir Be-
horden kostenpflichtig.

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellung-
nahme nicht vorgesehen und aus personellen Griunden nicht
moglich, da prioritar Antrége nach NUIG bearbeitet werden. Ein
Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls
nicht mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zustéandigen Ge-
fahrenabwehrbehdrden unmittelbar Uber Ergebnisse durchge-
fuhrter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen
sind den Gefahrenabwehrbehdrden daher bereits bekannt.

Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchge-
fuhrt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auf-
tragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen, die Sie Uber folgenden Link abrufen kén-
nen:

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine informatio-
nen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html



https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
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Deutsche Telekom
Technik GmbH
Hannoversche Str. 6-8
49084 Osnabriick

15.10.2024

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) — als Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. §
125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und Pflichten der Weg-
esicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie
folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Te-
lekom.

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigun-
gen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien
jederzeit moglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die
Bauausfiihrenden vor Beginn der Arbeiten iber die Lage der zum
Zeitpunkt der Bauausfihrung vorhandenen Telekommunikati-
onslinien der Telekom informieren (Internet: https://trassenaus-
kunftkabel.telekom.de oder per Email: Planauskunft. Nord@tele-
kom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beach-
ten.

Die Hinweise zur Telekommunikationsversorgung werden zur Kenntnis genommen
und in der ErschlieBungsplanung bericksichtigt.

Bundesamt fiir Infra-
struktur, Umweltschutz
und Dienstleistungen
der Bundeswehr
Fontainengraben 200
53123 Bonn

07.10.2024

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage wer-
den Verteidigungsbelange nicht beeintrachtigt. Es bestehen da-
her zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als
Trager offentlicher Belange keine Einwande.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zustandigkeitsberei-
ches fur militdrische Flugplatze gem. § 18a Luftverkehrsgesetz.

Aufgrund der Lage des Plangebiets zum Flugplatz Wittmundha-
fen ist mit LArm- und Abgasemissionen durch den militérischen
Flugbetrieb zu rechnen. Ich weise bereits jetzt daraufhin, dass
spatere Ersatzanspriche nicht anerkannt werden kdnnen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zur Vorbelastung durch den Flugplatz Wittmundhafen werden in die
Planzeichnung und die Begriindung aufgenommen.



https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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10 |LGLN, Regionaldirektion | Ich gehe davon aus, dass Sie oben genannten Bebauungsplan | Die Hinweise zur Plangrundlage werden bertcksichtigt. Im Januar 2025 wurde vom

Aurich, Dez. 3.4 — Ka- erstellen werden, auf dem die geometrische einwandfreie Dar- | Katasteramt eine neuen Plangrundlage geliefert und diese in der Planzeichnung ak-
tasteramt Norden stellung der Grenzen und der baulichen Anlagen von uns be- | tualisiert.

Gartenstralle 4 scheinigt werden muss. Ich weise Sie darauf hin, dass dieses

26506 Norden zurzeit nicht moglich ist und Teile des Umringes hierfir festge-

04.11.2024 stellt werden mussen.

Ich bitte Sie dieses bei Ihrem weiteren Vorgehen zu beriicksich-
tigen und biete hierfur unsere Unterstitzung an.

Bei Ruckfragen steht Ihnen das Team des Katasteramtes Nor-
den gerne zur Verfuigung.

11 | Landesamt fiir Bergbau, |In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir
Energie und Geologie zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise:

Stilleweg 2 Hinweise Die Hinweise zur Baugrunderforschung werden zur Kenntnis genommen und in der
30655 Hannover . N

. ErschlieBungsplanung berlcksichtigt.
04.11.2024 Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumafinahmen erfolgen,

verweisen wir fiir Hinweise und Informationen zu den Baugrund-
verhaltnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen erset-
zen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des
Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung
des geotechnischen Berichts sollten gemaf der DIN EN 1997-1
und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gltigen
Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erddlaltver-
tragen fir Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben
vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024- 0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir
keine weiteren Hinweise oder Anregungen.



https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf
https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf
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Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwagung/Beschlussempfehlung

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mégliche Konflikte
gegenuber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vo-
rausschauend beriicksichtigen zu kénnen. Die Stellungnahme
wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die ver-
fugbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu inter-
pretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstandigkeit. Die Stel-
lungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Be-
willigungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Keine Anregungen und Bedenken hatten:

1.
2.

PLEdoc GmbH Essen mit Schreiben vom 10.10.2024
LGLN, Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Norden mit Schreiben vom 08.11.2024
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Private
Einwender/in
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Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwagung/Beschlussempfehlung

Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen.




